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I.

203205

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
zum Landesreisekostengesetz

(VVzLRKG)
Runderlass 

des Ministeriums der Finanzen 

B 2905 – A 13 – IV A 2

Vom 13. Dezember 2021

1
Zu § 1 des Landesreisekostengesetzes vom 1. Dezember 
2021 (GV. NRW. S. 1367) (bleibt frei)

2
Zu § 2 des Landesreisekostengesetzes

2.1
Zu Absatz 1 (bleibt frei)

2.2.
Zu Absatz 2 

2.2.1

Dienststätte ist die kleinste organisatorisch abgrenzbare 
Verwaltungseinheit einer Dienststelle, bei der Dienstrei-
sende regelmäßig ihren Dienst zu versehen haben, bezie-
hungsweise der Teil der Dienststelle, dem sie organisato-
risch zugeordnet sind. Dies gilt auch bei mobilem Arbei-
ten.

2.2.2

Dienstort ist die Gemeinde, in der sich die Dienststätte 
der Dienstreisenden befi ndet. Ist nach §  18 Absatz  2 
Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S.  310, ber. S.  642) in der jeweils geltenden 
Fassung ein abweichender dienstlicher Wohnsitz be-
stimmt worden, so gilt dieser als Dienstort.

2.2.3

Geschäftsort ist der Ort, an dem das auswärtige Dienst-
geschäft zu erledigen ist.

2.2.4

Wohnort ist jede Gemeinde, in der Dienstreisende ihren 
Wohnsitz in Form eines Haupt- oder Nebenwohnsitzes 
haben. Der Ort einer Ferienwohnung ist damit auch 
Wohnort im reisekostenrechtlichen Sinn, wenn diese 
während der Dienstreise zu Wohnzwecken zur Verfügung 
steht.

2.3
Zu Absatz 3

2.3.1

Beginn und Ende der Dienstgeschäfte sind möglichst so 
festzusetzen, dass besondere Anreisetage entfallen. 
Sonn- und Feiertage sowie dienstfreie Samstage sind 
grundsätzlich als Dienstreisetage zu vermeiden.

2.3.2

Für den Antritt einer Dienstreise ist es den Dienstreisen-
den in der Regel zuzumuten, ihre Wohnung ab 6.00 Uhr 
zu verlassen. Die Rückreise an den Wohnort hat, soweit 
die Dienstreisenden ihre Wohnung bis 22.00 Uhr errei-
chen können, noch am Tag der Beendigung des Dienstge-
schäfts zu erfolgen.

2.3.3

Bei der Wahl des Beförderungsmittels haben die Dienst-
reisenden neben dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit insbesondere Aspekte des Klimaschut-
zes zu berücksichtigen. Entscheiden sich Dienstreisende 
aus umweltpolitischen Gründen für die Nutzung der 

Bahn, werden die notwendigen Kosten erstattet, auch 
wenn dadurch höhere Kosten entstehen. Höhere Kosten 
können neben den eigentlichen Fahrtkosten insbesondere 
auch durch zusätzliche Übernachtungskosten oder zu-
sätzliches Tagegeld entstehen.

2.3.4

Dienstvorgesetzte können die Benutzung eines bestimm-
ten Beförderungsmittels aus dienstlichen Gründen vor-
schreiben.

2.3.5

Ausgangs- und Endpunkt einer Dienstreise sind unter 
Berücksichtigung der dienstlichen Belange nach dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und 
nach Gesichtspunkten der Fürsorge zu bestimmen.

Die Dienstreise ist an der Dienststätte anzutreten, wenn

a)  eine entsprechende Weisung von Dienstvorgesetzten 
vorliegt,

b)  dazu ein sonstiger dienstlicher Anlass besteht, um 
zum Beispiel dort befi ndliche Unterlagen mitzuneh-
men oder dorthin zurückzubringen, oder

c)  ein dienstlich zur Verfügung gestelltes Fahrzeug zu 
benutzen, zu übernehmen oder abzustellen ist.

Bei Dienstreisen am Dienstort gilt die Dienstreise als an 
der Dienststätte angetreten und beendet. Dies gilt nicht, 
wenn Dienstort und Wohnort identisch sind oder Beginn 
und beziehungsweise oder Ende der Dienstreise an der 
Wohnung oder einem anderen Ausgangspunkt wirt-
schaftlicher sind.

Werden Dienstreisen außerhalb des Dienstortes mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt, werden stets 
die Kosten für den Beginn und beziehungsweise oder das 
Ende an der Wohnung erstattet. Ausgenommen sind die 
Kosten für den Zu- und Abgang zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln mit Kraftfahrzeugen.

Für Bedienstete im Außendienst, die ihre Dienststätte 
nur selten aufsuchen, weil keine allgemeine Anwesen-
heitspfl icht besteht oder dort keine regelmäßigen Dienst-
geschäfte erledigt werden, beginnt und endet die Dienst-
reise an der Wohnung, es sei denn, die Dienststätte wird, 
wenn auch nur kurz, tatsächlich aufgesucht (siehe Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Juni 1989, Ak-
tenzeichen: 6 C 4.87 (RiA 1990 S. 45, ZBR 1990 S. 48)).

Bei Beginn und beziehungsweise oder Ende der Dienst-
reise an der Wohnung kann eine Erstattung der 1. Wagen-
klasse für öffentliche Verkehrsmittel nur erfolgen, wenn 
auch bei Beginn und beziehungsweise oder Ende an der 
Dienststätte eine Fahrzeit von mindestens zwei Stunden 
erreicht werden würde.

2.4

Zu Absatz 4

2.4.1

Dienstreisen können für den Einzelfall oder generell ge-
nehmigt werden und ausnahmsweise auch nachträglich, 
wenn die erforderliche Genehmigung vor der Abreise 
nicht mehr eingeholt werden konnte.

2.4.2

Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungs-
handelns sollen Dienststellen vermehrt generelle Geneh-
migungen von Dienstreisen erteilen. In der generellen 
Genehmigung ist neben deren Dauer festzulegen, für 
welche Dienstgeschäfte, für welche Beförderungsmittel 
und für welchen räumlichen Bereich (zum Beispiel eine 
oder mehrere bestimmte Gemeinden, landes- oder bun-
desweite Gültigkeit) diese gilt.

Zur Erteilung einer generellen Dienstreisegenehmigung 
kann das als Anlage 1 beigefügte Formblatt verwendet 
werden, das in formaler Hinsicht den jeweiligen Bedürf-
nissen angepasst werden kann.
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2.4.3

Bei der Anordnung und Genehmigung von Dienstreisen 
sind neben dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit auch Aspekte der Fürsorge angemessen zu 
berücksichtigen, zum Beispiel in Bezug auf die Festle-
gung des Beginns und des Endes einer Dienstreise, wenn 
dadurch die Betreuung von Kindern oder pfl egebedürfti-
ger Familienangehöriger gewährleistet werden kann, 
oder durch Anordnung mehrerer eintägiger Dienstreisen 
anstelle einer mehrtägigen Dienstreise zur Berücksichti-
gung besonderer familiärer Situationen.

Eine tägliche Rückkehr zum Wohnort ist Dienstreisenden 
in der Regel nicht zuzumuten, wenn die Abwesenheit von 
der Wohnung mehr als zwölf Stunden oder die benötigte 
Zeit für das Zurücklegen der Strecke zwischen Wohnung 
und Dienststelle und zurück mehr als drei Stunden be-
trägt. Maßgebend sind die Zeiten, die sich bei Benutzung 
regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel ergeben.

2.4.4

Weichen Beschäftigte aus persönlichen Gründen von 
dem genehmigten Reiseverlauf oder dem genehmigten 
Verkehrsmittel ab, können höchstens die Kosten erstattet 
werden, die ihnen entsprechend der Dienstreisegenehmi-
gung zustünden.

2.4.5

Die Beantragung einer Dienstreise erfolgt im Beschäftig-
tenportal my.NRW über die Funktionalität „Reisean-
trag“ unter „my.Reise“. Dienststellen, die nicht an my.
NRW angeschlossen sind, können das als Anlage 2 beige-
fügte Formblatt verwenden, das in formaler Hinsicht den 
jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden kann.

2.5
Zu Absatz 5

In §  2 Absatz  5 des Landesreisekostengesetzes ist die 
Dauer der Dienstreise verankert, die für die Bemessung 
des Tagegeldes zu berücksichtigen ist.

3 
Zu § 3 des Landesreisekostengesetzes

3.1
Zu Absatz 1

3.1.1

Die Beantragung der Reisekostenerstattung erfolgt im 
Beschäftigtenportal my.NRW über die Funktionalität 
„Reisekosten abrechnen“ unter „my.Reise“. Dienststel-
len, die nicht an my.NRW angeschlossen sind, können das 
als Anlage 3 beigefügte Formblatt verwenden, das in for-
maler Hinsicht den jeweiligen Bedürfnissen angepasst 
werden kann.

3.1.2

Dienstreisenden kann auf Antrag ein angemessener Ab-
schlag auf die zu erwartende Reisekostenvergütung ge-
währt werden.

3.1.3

Dienstreisende können vor Antritt einer Dienstreise 
schriftlich oder elektronisch erklären, dass sie keinen 
Antrag auf Reisekostenvergütung stellen, die Erklärung 
ist unwiderrufl ich.

Der vollständige oder teilweise Verzicht auf Reisekosten 
ist freiwillig. Den Dienstreisenden dürfen keine Nach-
teile entstehen, wenn sie von der Möglichkeit des Ver-
zichts keinen Gebrauch machen.

3.1.4

Bei Dienstreisenden, die Anspruch auf Trennungsreise-
geld haben, hat die Reisestelle eine Kopie der Reisekos-
tenrechnung der für die Festsetzung der Trennungsent-
schädigung zuständigen Stelle zuzuleiten.

3.2
Zu Absatz 2

3.2.1

Wird die Dienstreise gemäß § 13 Absatz 1 des Landesrei-
sekostengesetzes mit einer privaten Reise verbunden, be-
ginnt die Frist von sechs Monaten nach §  3 Absatz  2 
Satz  1 des Landesreisekostengesetzes mit der fi ktiven 
Beendigung der Dienstreise.

3.2.2

Zahlungsbegründende Unterlagen gemäß §  3 Absatz  2 
Satz 2 des Landesreisekostengesetzes können auch digi-
tal aufbewahrt und vorgehalten werden.

3.3
Zu Absatz 3 (bleibt frei)

3.4
Zu Absatz 4 (bleibt frei)

3.5
Zu Absatz 5 (bleibt frei)

4
Zu § 4 des Landesreisekostengesetzes

Zu den Fahr- und Flugkosten gehören auch die notwen-
digen Auslagen für

a)  Zu- und Abgang zu und von den Beförderungsmitteln, 

b)  dienstliche Fahrten am Geschäftsort einschließlich der 
Fahrten zu und von der Unterkunft,

c)  Reservierungsentgelte,

d)  Aufpreise für Strecken- und Zeitkarten sowie

e)  Zuschläge für Fahrkarten der Verkehrsverbünde für 
die Nutzung von IC/EC- oder ICE-Zügen.

4.1
Zu Absatz 1

4.1.1

Für die Berechnung der zwei Stunden gemäß §  4 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesreisekostengesetzes ist die Fahr-
zeit der einfachen Strecke zwischen planmäßiger Ab-
fahrt von und planmäßiger Ankunft an dem nächstgele-
genen Bahnhof maßgebend. Der nächstgelegene Bahnhof 
bezieht sich auf den Ort, an dem die Dienstreise beginnt 
und beziehungsweise oder endet. Umsteigezeiten sind in 
die Berechnung mit einzubeziehen. Fahrzeiten für Zu- 
und Abgänge mit Kraftfahrzeugen, Bus, Straßenbahn, U- 
und S-Bahn bleiben unberücksichtigt. Nummer  2.3.5 
Satz 8 ist zu berücksichtigen.

4.1.2

Vorhandene Tickets niedrigerer Wagenklassen sind bis 
zum nächsten Fernreisebahnhof zu verwenden.

4.1.3

Von einer Erstattung der 1. Wagenklasse ist abzusehen 
bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung oder Ausbil-
dung.

4.1.4

Die für die regelmäßigen Fahrten zwischen Wohnort und 
Dienstort beschafften Zeit- oder Netzkarten beziehungs-
weise Firmentickets sind zu verwenden. Dies gilt ent-
sprechend für privat angeschaffte BahnCards der jewei-
ligen Wagenklasse. Die Kosten für eine privat ange-
schaffte BahnCard werden unter der Voraussetzung 
erstattet, dass diese sich vollständig amortisiert hat. Eine 
teilweise Erstattung der Kosten für eine private Bahn-
Card ist nicht möglich.

4.1.5

Dienstreisende sind auf Verlangen der Dienststelle zum 
Erwerb einer BahnCard auf Kosten des Dienstherrn ver-
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pfl ichtet, wenn deren Benutzung voraussichtlich wirt-
schaftlicher ist als das Lösen von Einzelfahrscheinen. 
Für die Prognoseentscheidung über die Wirtschaftlich-
keitsberechnung für vom Arbeitgeber beschaffte Bahn-
Cards ist die auf Dienstreise.NRW bereitgestellte Excel-
Tabelle zu verwenden.

Dienstliche BahnCards dürfen auch für private Zwecke 
verwendet werden.

4.1.6

Bei Benutzung eines Schlafwagens werden die Kosten 
bis zur Buchung eines Einbettabteils erstattet.

4.2
Zu Absatz 2

Flugkosten werden erstattet, wenn der Flug aus dienstli-
chen, zum Beispiel terminbedingt, oder wirtschaftlichen 
Gründen, zum Beispiel bei erheblich geringeren Kosten 
als bei Bahnfahrten oder bei einem Arbeitszeitgewinn 
von insgesamt mindestens einem ganzen Arbeitstag, ge-
boten ist. An innerdeutsche Flüge ist ein strenger Maß-
stab anzulegen.

4.3
Zu Absatz 3

4.3.1

Bei der Buchung von Fahrkarten sind Verbundtarife und 
Länder-Tickets möglichst zu berücksichtigen.

4.3.2

Soweit im Rahmen von Dienstreisen den Dienstreisen-
den angebotene Beförderungsvergünstigungen, zum Bei-
spiel Boni, „Miles & More“ und ähnliche Kundenbin-
dungsprogramme, angenommen werden, sind diese aus-
schließlich für dienstliche Zwecke einzusetzen.

4.4
Zu Absatz 4

4.4.1

Kurze Fußwege bis zu 15 Minuten je Strecke sind zumut-
bar.

Notwendige Kosten für ein Taxi werden erstattet, wenn:

a)  das Dienstgeschäft oder auf dem Rückweg ein Zug 
mit Zugbindung sonst nicht zeitgerecht erreicht wer-
den kann oder mehrere Dienstgeschäfte dadurch ver-
bunden werden können,

b)  Fahrten zwischen 22:00 und 6:00 Uhr getätigt werden 
müssen,

c)  regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht zur 
Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht verkehren,

d)  eine Schwerbehinderung mit einem Grad der Behin-
derung von mindestens 50 und einem der Merkzei-
chen G, aG, Gl, Bl, Tbl oder H oder Mobilitätsein-
schränkungen vorliegen, die eine Benutzung anderer 
Verkehrsmittel unzumutbar machen, oder

e)  durch die Benutzung eines Taxis keine höheren Kos-
ten entstehen, zum Beispiel Nutzung durch mehrere 
Personen.

Diese Aufzählung ist abschließend.

4.4.2

Mietwagen im Sinne des § 4 Absatz 4 des Landesreise-
kostengesetzes sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich 
zur Erledigung eines Dienstgeschäfts gewerblich ange-
mietet oder geleast werden. Ohnehin durch Dienstrei-
sende genutzte Car-Sharing-, Miet- oder Leasingkraft-
fahrzeuge, die nur gelegentlich für Dienstreisen genutzt 
werden, gelten als private Kraftfahrzeuge und es sind die 
Entschädigungsregelungen des § 5 Absatz 1 des Landes-
reisekostengesetzes anzuwenden.

Dienstliche Gründe für die Benutzung eines Mietwagens 
liegen vor, wenn regelmäßige Verkehrsmittel nicht ge-
nutzt werden können, ein Dienstkraftfahrzeug nicht zur 

Verfügung steht oder durch die Benutzung keine höheren 
Kosten entstehen.

5

Zu § 5 des Landesreisekostengesetzes

5.1

Zu Absatz 1

5.1.1

Soweit Dienstreisen mit einem privaten Kraftfahrzeug 
durchgeführt werden, obwohl die Dienststelle die Benut-
zung eines dienstlich zur Verfügung gestellten Kraftfahr-
zeugs angeordnet hat, wird keine Wegstreckenentschädi-
gung gewährt.

5.1.2

Soweit nicht durch die Dienststelle zur Verfügung ge-
stellt oder angeordnet, gelten Mietfahrräder und im Rah-
men von sogenannten „Bike-Sharing-Modellen“ ge-
nutzte Fahrräder als private Fahrräder im Sinne des § 5 
Absatz 1 Satz 1 des Landesreisekostengesetzes.

5.1.3

Bei einer voraussichtlichen Jahresfahrleistung von mehr 
als 12 000 Kilometern ist in der Regel davon auszugehen, 
dass der Einsatz eines Selbstfahrerfahrzeugs (§  4 Ab-
satz 4 und § 24 des Runderlasses des Finanzministeriums 
„Kraftfahrzeugrichtlinien“ vom 5. März 1999 (MBl. 
NRW. S.  396) in der jeweils geltenden Fassung) wirt-
schaftlicher ist als die Gewährung der Wegstreckenent-
schädigung nach § 5 Absatz 1 des Landesreisekostenge-
setzes. Wird die genannte Jahresfahrleistung von einer 
oder einem Beschäftigten voraussichtlich erreicht und 
lehnt diese oder dieser die Benutzung eines Selbstfahrer-
fahrzeugs vor dessen Beschaffung ab, wird eine Wegstre-
ckenentschädigung von 20 Cent gewährt. Wird ein vor-
handenes Selbstfahrerfahrzeug nicht genutzt, gilt §  4 
Absatz  3 Satz  2 des Landesreisekostengesetzes. Reise-
kostenrechtlich gilt die Gestellung des Selbstfahrerfahr-
zeugs als Reisekostenvergütung im Sinne der §§ 4 und 5 
des Landesreisekostengesetzes.

5.1.4

Mit der Gewährung der Wegstreckenentschädigung nach 
§ 5 Absatz 1 des Landesreisekostengesetzes sind die Kos-
ten einer Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteili-
gung von mindestens 300 Euro abgegolten. Den Dienst-
reisenden wird empfohlen, entsprechend den von der 
Landesregierung abgeschlossenen Rahmenverträgen ge-
mäß Runderlass des Ministeriums der Finanzen „Rah-
menverträge über die Versicherungen der Halter privater 
Kraftfahrzeuge und der Fahrer von Dienstkraftfahrzeu-
gen“ vom 21. Oktober 2019 (MBl. NRW. S. 618) eine Voll-
kaskoversicherung abzuschließen.

5.1.5

Für die Berechnung der Wegstreckenentschädigung ist 
die kürzeste verkehrsübliche Straßenverbindung maßge-
bend.

5.1.6

Wegstreckenentschädigung wird auch für die aus dienst-
lichen Gründen am Geschäftsort unternommenen Fahr-
ten einschließlich der Fahrten zu und von der Unterkunft 
gewährt.

5.2

Zu Absatz 2

Stehen im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 2 des Landesreise-
kostengesetzes regelmäßig verkehrende Beförderungs-
mittel nicht zur Verfügung, sind auch die anfallenden 
„Leerfahrten“ berücksichtigungsfähig.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 38 vom 30. Dezember 2021 1099

5.3
Zu Absatz 3

Die Mitnahmeentschädigung für Personen nach § 5 Ab-
satz  2 des Landesreisekostengesetzes wird pro Person 
gezahlt.

Die Mitnahmeentschädigung nach § 5 Absatz 3 des Lan-
desreisekostengesetzes wird zusätzlich zur Mitnahme-
entschädigung für Personen gezahlt, aber insgesamt nur 
jeweils einmal für Diensthunde und einmal für Sachen. 

Die Mitnahmeentschädigung für Sachen gilt für schwe-
res Dienstgepäck, das ein Gewicht von mehr als 40 Kilo-
gramm hat oder, unabhängig vom Gewicht, so sperrig ist 
(zum Beispiel Erdbohrer), dass es das Fahrzeug beson-
ders beansprucht.

5.4
Zu Absatz 4 (bleibt frei)

6
Zu § 6 des Landesreisekostengesetzes

6.1
Zu Absatz 1 (bleibt frei)

6.2
Zu Absatz 2

6.2.1

Sind Dienstreisende aus medizinischen Gründen nicht 
nur vorübergehend auf eine besondere Kost angewiesen, 
was durch ein ärztliches Attest nachzuweisen ist, und 
kann diese nicht zur Verfügung gestellt werden, gilt § 6 
Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes nicht.

6.2.2

Die Einbehaltung nach § 6 Absatz 2 des Landesreisekos-
tengesetzes erfolgt nur bis zur Höhe der zustehenden Ta-
gegelder. Besteht kein Anspruch auf Tagegeld, ist eine 
unentgeltliche Mahlzeit mit dem Sachbezugswert zu ver-
steuern.

6.3
Zu Absatz 3 (bleibt frei)

6.4
Zu Absatz 4 (bleibt frei)

7
Zu § 7 des Landesreisekostengesetzes

7.1
Zu Absatz 1

7.1.1

Eine Übernachtung ist notwendig, wenn Dienstreisende 
anderenfalls erst nach 22.00 Uhr an den in § 2 Absatz 5 
des Landesreisekostengesetzes genannten Ort zurück-
kehren würden oder diesen vor 6 Uhr verlassen müssten. 
Eine Übernachtung kann auch dann als notwendig gel-
ten, wenn dies insgesamt zu einer Kostenersparnis führt. 
Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn die Über-
nachtungskosten zuzüglich Tagegeld und Fahrtkosten am 
Folgetag geringer sind, als die Fahrtkosten zuzüglich Ta-
gegeld bei Rückreise am selben Tag. Nummer 2.4.3 Satz 2 
ist zu berücksichtigen.

7.1.2

Die Pauschale gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 des Landesrei-
sekostengesetzes wird gewährt, wenn keine oder gerin-
gere Kosten als 20 Euro entstanden sind. Höhere ent-
standene Kosten werden im Rahmen der Notwendigkeit 
erstattet. Grundsätzlich ist das dem Tagungsort nächst-
gelegene und preiswerteste Hotel des Geschäftsortes zu 
buchen. Ein Betrag von bis zu 80 Euro kann für die 
Übernachtung als erforderlich angesehen werden. Darü-
berhinausgehende Übernachtungskosten bedürfen einer 
eingehenden Begründung und sind vorher mit der Reise-

stelle abzustimmen. Die für die Landesverwaltung gülti-
gen Sonderraten sind mit dem NRW-Logo in der Hotel-
liste gekennzeichnet und im Hotelbuchungsportal für 
das Land Nordrhein-Westfalen hinterlegt.

Wird aus privaten Gründen ein teureres Hotel gewählt, 
so haben Dienstreisende die Mehrkosten gegenüber dem 
preiswertesten nächstgelegenen Hotel vor Reiseantritt zu 
ermitteln und tragen diese selbst.

7.1.3

Sind auf der Hotelrechnung neben den Übernachtungs-
kosten auch Kosten für ein Frühstück aufgeführt, ist das 
auszuzahlende Tagegeld aufgrund des Frühstücks um 20 
Prozent des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag zu 
kürzen. Preise von bis zu 12 Euro für ein Frühstück in-
klusive Getränk gelten als angemessen. Höhere Kosten 
sind zu begründen.

Neben dem gekürzten Tagegeld ist eine lohnsteuerlich 
unbeachtliche Erstattung der Kosten für das Frühstück 
möglich, wenn die Buchung auf Veranlassung des Arbeit-
gebers vorgenommen wurde.

Eine Arbeitgeberveranlassung liegt vor, wenn

a)  die unternommene Auswärtstätigkeit im Interesse des 
Arbeitgebers erfolgt und die Aufwendungen daher 
vom Arbeitgeber dienst- oder arbeitsrechtlich ersetzt 
werden,

b)  die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist und

c)  der Arbeitgeber oder eine andere durch den Arbeitge-
ber dienst- oder arbeitsrechtlich beauftragte Person 
die Übernachtung mit Frühstück bucht und eine ent-
sprechende Buchungsbestätigung des Hotels vorliegt. 
Die Buchung durch den Arbeitnehmer wird aner-
kannt, wenn dienst- oder arbeitsrechtliche Regelun-
gen dies vorsehen, zum Beispiel in Fällen einer nicht 
vorhandenen Reisestelle. Davon ist insbesondere aus-
zugehen, wenn

 aa)  der Arbeitgeber die Buchung der Übernachtung 
mit Frühstück durch den Arbeitnehmer zum Bei-
spiel in einer Dienstanweisung, einem Arbeitsver-
trag oder einer Betriebsvereinbarung geregelt hat 
und die Buchung vom Arbeitnehmer im Rahmen 
der vom Arbeitgeber festgelegten oder regelmäßig 
akzeptierten Übernachtungsmöglichkeiten vorge-
nommen wird (zum Beispiel Hotellisten, vorgege-
bene Hotelkategorien oder Preisrahmen, gegebe-
nenfalls auch über ein Travel-Management-Sys-
tem) oder 

 bb)  eine dementsprechende planmäßige Buchung bei 
zum Beispiel einem spontanen Einsatz, oder ei-
nem Arbeitseinsatz, der länger dauert als geplant, 
ausnahmsweise nicht möglich war und der Ar-
beitgeber die Kosten dienst- oder arbeitsrechtlich 
daher erstattet.

Gilt das Frühstück nicht als auf Veranlassung des Ar-
beitgebers abgegeben, können die Kosten für das Früh-
stück nicht erstattet werden, sondern sind, unabhängig 
von dem tatsächlich verauslagten Betrag, durch die zu-
stehende ungekürzte Tagesgeldpauschale abgegolten.

Für die lohnsteuerliche Unbeachtlichkeit ist neben der 
Arbeitgeberveranlassung außerdem erforderlich, dass 
der Preis des Frühstücks 60 Euro nicht übersteigt und 
die berufl ich veranlasste Auswärtstätigkeit an derselben 
Tätigkeitsstätte nicht länger als drei Monate dauert.

7.1.4

Sofern zum Übernachtungsgeld eine kommunale Abgabe 
(auch Kulturförderabgabe, Bettensteuer, City-Tax, Be-
herbergungsabgabe oder -steuer und Übernachtungsab-
gabe genannt) erhoben wird, kann diese nur in den Fäl-
len erstattet werden, in denen auch unter Vorlage eines 
Nachweises, dass die Übernachtung berufl ich bedingt ist, 
keine Befreiungsmöglichkeit besteht. Je Kommune beste-
hen verschiedene Anforderungen an diese Nachweise, die 
meist in Form von Eigenbescheinigung und beziehungs-
weise oder Arbeitgeberbescheinigung zu erbringen sind.
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7.1.5

Übernachten mit dem Erstattungsberechtigten nicht er-
stattungsberechtigte Personen in demselben Zimmer, so 
ist aus Vereinfachungsgründen zur Ermittlung des Über-
nachtungsgeldes eine Aufteilung des Zimmerpreises nach 
der Anzahl der Personen vorzunehmen, es sei denn, aus 
der Rechnung geht eindeutig hervor, dass durch die zu-
sätzlichen Personen keine Mehrkosten entstanden sind.

7.2
Zu Absatz 2

7.2.1

In den Fällen des § 7 Absatz 2 Nummer 1 des Landesrei-
sekostengesetzes genügt die unentgeltliche Bereitstel-
lung einer Unterkunft unabhängig davon, ob die Unter-
kunft in Anspruch genommen oder ohne triftigen Grund 
nicht genutzt wurde.

7.2.2

Als Wohnort im Sinne des §  7 Absatz  2 Nummer  5 des 
Landesreisekostengesetzes gilt ebenfalls der Ort, an dem 
zum Beispiel eine Zweitwohnung oder eine Ferienwoh-
nung liegt, wenn diese auch tatsächlich zur Verfügung 
steht.

8
Zu § 8 des Landesreisekostengesetzes

8.1
Zu Absatz 1

8.1.1

Nebenkosten sind unter anderem notwendige Auslagen 
für dienstlich veranlasste

a)  Beförderung des persönlichen und dienstlichen Ge-
päcks,

b)  Zimmerreservierungen,

c)  Gepäckträger, Gepäckaufbewahrung, Gepäckversi-
cherung, Gepäckversendung,

d)  Eintrittsgelder und Garderobengebühren,

e)  Post- und Telekommunikationsgebühren,

f)  Parkgebühren, die bei der Benutzung eines Dienstwa-
gens in tatsächlicher Höhe erstattet und bei der Be-
nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs bei mehr als 
10 Euro pro Tag begründet werden müssen,

g)  Maut und Fährgebühren,

h)  Passgebühren, Lichtbilder und Visagebühren und

i)  Begleitung einer Person, die nicht im Landesdienst 
steht, wenn Dienstreisende die Dienstreise nur mit ih-
rer Hilfe ausführen können.

8.1.2

Keine Nebenkosten sind unter anderem Auslagen für

a)  die übliche Reiseausstattung und deren Abnutzung, 
Reinigung und Instandsetzung, 

b)  die Wiederbeschaffung von Gegenständen, die auf ei-
ner Dienstreise beschädigt, zerstört oder abhandenge-
kommen sind,

c)  übliche gesellschaftliche und repräsentative Verpfl ich-
tungen,

d)  Unterkunftsverzeichnisse, Stadtpläne, Landkarten,

e)  den Abschluss einer besonderen Unfallversicherung, 
Krankenversicherung oder Fahrzeugversicherung,

f)  Kursverluste und Bankspesen,

g)  Kinderbetreuungskosten,

h)  Auslagen für ärztliche Behandlungen, Arzneimittel 
und Krankenhauskosten aus Anlass einer Erkrankung 
oder eines Dienstunfalls während einer Dienstreise 
und

i)  Geldbußen.

8.2

Zu Absatz 2

8.2.1

Zwingende persönliche Gründe im Sinne des §  8 Ab-
satz  2 des Landesreisekostengesetzes sind zum Beispiel 
lebensbedrohende Erkrankungen der Ehefrau bezie-
hungsweise des Ehemannes oder eines Kindes.

8.2.2

Wird eine Dienstreise unterbrochen oder abgebrochen, 
gilt § 8 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes entspre-
chend.

9

Zu § 9 des Landesreisekostengesetzes

9.1

Die Bestimmung geht davon aus, dass es dem Dienstrei-
senden nach Ablauf einer gewissen Zeit möglich ist, die 
Kosten für Verpfl egung zu verringern.

9.2

Zum Aufenthalt am Geschäftsort zählen alle Tage zwi-
schen dem Hinreise- und dem Rückreisetag. Die Frist 
von 14 Tagen im Sinne des § 9 Satz 1 des Landesreise-
kostengesetzes wird durch Krankheit, Zwischendienst-
reisen, Urlaub oder sonstige dienstfreie Tage nicht unter-
brochen.

9.3

Die Ermäßigung des Tagegeldes ab dem 15. Tag bis zum 
Tag vor der Rückreise gilt nur für volle Kalendertage des 
Aufenthalts an demselben auswärtigen Geschäftsort.

9.4

Bei dienstlich bedingter Abwesenheit vom Geschäftsort, 
zum Beispiel bei einer mehrtägigen Zwischendienstreise, 
werden die notwendigen Auslagen für das Beibehalten 
der Unterkunft am ersten Geschäftsort als Nebenkosten 
der Dienstreise erstattet.

9.5

Bei Urlaub und Krankheit hat die Behörde zu prüfen, ob 
es sparsamer und wirtschaftlicher wäre, die Beendigung 
der Dienstreise anzuordnen, dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass die vierzehntägige Frist mit dem Tage nach der 
Rückkehr an denselben Geschäftsort von neuem beginnt.

10

Zu § 10 des Landesreisekostengesetzes

10.1

Bei Fortbildungen, die teilweise in dienstlichem Interesse 
liegen, kann die Reisekostenvergütung entweder in Tei-
len oder prozentual gewährt werden. Der Prozentsatz er-
gibt sich aus dem Anteil, der dem dienstlichen Interesse 
entspricht.

10.2

Der Umfang der Erstattung ist sowohl bei der Reisekos-
tenvergütung in Teilen als auch bei Anwendung eines 
Prozentsatzes mit der Anordnung der Fortbildung fest-
zulegen. Dabei ist zu beachten, welche Erstattung bei 
vollem dienstlichen Interesse erfolgt wäre.

11

Zu § 11 des Landesreisekostengesetzes

Die Pauschvergütung dient ausschließlich der Verwal-
tungsvereinfachung und schließt Einzelabrechnungen 
aus.
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12

Zu § 12 des Landesreisekostengesetzes

Bei Aufnahme in ein Krankenhaus wird für volle Tage 
des Krankenhausaufenthalts kein Tagegeld nach § 6 des 
Landesreisekostengesetzes und keine Übernachtungs-
pauschale nach §  7 des Landesreisekostengesetzes ge-
währt. Es ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
prüfen, ob die auswärtige Unterkunft am Geschäftsort 
beizubehalten oder aufzugeben ist.

13

Zu § 13 des Landesreisekostengesetzes

13.1

Zu Absatz 1

13.1.1

Eine Verbindung von Dienstreisen mit privaten Reisen 
liegt vor, wenn eine Urlaubsreise oder eine andere pri-
vate Reise mit einer angeordneten oder genehmigten 
Dienstreise zeitlich verbunden wird. Urlaubsreisen sind 
Reisen in einem Zeitraum, für den Bedienstete Urlaub in 
Anspruch nehmen. Urlaub ist dabei jede Befreiung von 
der Dienstleistungspfl icht, zum Beispiel Erholungsur-
laub, Sonderurlaub oder Freizeitausgleich durch Gleit-
tage. Bedarf es keiner Befreiung von der Dienstleis-
tungspfl icht, handelt es sich um eine andere private 
Reise, zum Beispiel Reise an Wochenenden oder Feierta-
gen.

13.1.2

Beginn und Ende der Dienstreise richten sich nach §  2 
Absatz 5 des Landesreisekostengesetzes.

13.1.3

Unerheblich ist, ob sich die private Reise an die Dienst-
reise anschließt, zeitlich vor ihr liegt, die Dienstreise ein-
schließt oder diese unterbricht.

13.2

Zu Absatz 2

13.2.1

Ein vorübergehender Aufenthaltsort ist ein anderer Ort 
als der Wohnort, zum Beispiel der Urlaubsort oder ein 
anderer Ort, an dem sich Bedienstete, ohne Urlaub zu 
haben, am Wochenende vorübergehend aufhalten.

13.2.2

§  13 Absatz  2 Satz  1 des Landesreisekostengesetzes re-
gelt Dienstreisen, die vom

a)  vorübergehenden Aufenthaltsort über den Geschäfts-
ort zum Wohn- oder Dienstort (Nummer 1),

b)  Wohn- oder Dienstort über den Geschäftsort zum vor-
übergehenden Aufenthaltsort (Nummer 2) und

c)  vorübergehenden Aufenthaltsort zum Geschäftsort 
und zurück zum selben Aufenthaltsort führen (Num-
mer 3).

13.2.3

§ 13 Absatz 3 Satz 2 des Landesreisekostengesetzes gilt 
sinngemäß in den Fällen des § 13 Absatzes 2 Satz 1 des 
Landesreisekostengesetzes.

13.2.4

Die Erstattung der Fahrkosten oder Wegstreckenentschä-
digung ist gemäß dem Mehraufwandsprinzip auf die 
durch die Dienstreise zusätzlich entstehenden Kosten 
begrenzt.

13.3

Zu Absatz 3

13.3.1

Die Rückreise an den Urlaubsort oder den vorüberge-
henden Aufenthaltsort gilt als neue Dienstreise. Beginn 
und Ende der Dienstreise richten sich nach § 2 Absatz 5 
des Landesreisekostengesetzes.

13.3.2

Sonstige Aufwendungen im Sinne des §  13 Absatz  2 
Satz 3 des Landesreisekostengesetzes sind zum Beispiel 
Unterkunfts- oder Pensionskosten, die weitergezahlt 
werden müssen, oder Eintrittskarten, die nicht genutzt 
werden konnten. Beendet nur die oder der Dienstrei-
sende vorzeitig ihren oder seinen Urlaub oder vorüber-
gehenden Aufenthalt, können nur die für ihre oder seine 
Person entstehenden Aufwendungen erstattet werden.

14

Zu § 14 des Landesreisekostengesetzes (bleibt frei)

15

Zu § 15 des Landesreisekostengesetzes (bleibt frei)

16

Zu § 16 des Landesreisekostengesetzes

16.1

Zu Absatz 1 (bleibt frei)

16.2

Zu Absatz 2

Die Trennungsentschädigungsverordnung vom 29. April 
1988 (GV. NRW. S. 226) in der jeweils geltenden Fassung 
nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Landesreisekostengesetzes 
gilt auch für Auslandsabordnungen, soweit aufgrund der 
Ermächtigung des § 16 Absatz 2 Satz 2 des Landesreise-
kostengesetzes keine Sonderregelungen ergangen sind.

17

Zu § 17 des Landesreisekostengesetzes (bleibt frei)

18

Zu § 18 des Landesreisekostengesetzes (bleibt frei)

19

Zu § 19 des Landesreisekostengesetzes (bleibt frei)

20

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses 
tritt der Runderlass des Finanzministeriums „Allge-
meine Verwaltungsvorschriften zum Landesreisekosten-
gesetz“ vom 26. Januar 2010 (MBl. NRW. S.  94.) außer 
Kraft.
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Anlage 1 
 
Erteilung einer generellen Dienstreisegenehmigung für Inlandsdienstreisen 
 
Behörde:       
 
Hiermit erteile ich eine generelle Dienstreisegenehmigung für 
 

 folgende/n Beschäftigte/n: 

      

 folgenden Personenkreis: 

      

 
Die Dienstreisegenehmigung gilt für die Erledigung von Dienstgeschäften, die zu den Aufgaben des zu-
gewiesenen Arbeitsbereiches zählen, für: 
 

 folgende Reiseziele / räumliche Bereiche (z.B. bestimmter Bezirk, landesweit, bundesweit): 

      

Die generelle Dienstreisegenehmigung gilt für folgenden Zeitraum: 

      

Die generelle Dienstreisegenehmigung gilt für folgende Verkehrsmittel: 

 regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel: 

 Bus / Bahn 

 Flugzeug 
 

Vorhandene Zeit- und Netzkarten sowie Bahncards sind einzusetzen. 

 Dienstwagen  

 privates Kraftfahrzeug/zweirädriges Kraftfahrzeug  

(sofern kein Dienstwagen zur Verfügung steht) 

 privates Fahrrad  

Bemerkungen: 

Für Dienstreisen, die von dieser generellen Dienstreisegenehmigung nicht erfasst sind, ist ein 
Dienstreiseantrag zu stellen. 

gez. 

 
……………………………………… 
Datum, Unterschrift 

Zustimmung der/s Vorgesetzten 

 

……………………………………… 

Unterschrift 

 
1. elektronisch zu versenden an Reisekostenstelle 

zum Verbleib 

 
2. elektronisch zu versenden an Beschäftigte/n 
für die eigenen Unterlagen 
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Anlage 2  Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise 
 
 

Antragsteller/in (Name, Vorname) Entfernung 
(Straßenkilometer) 
zwischen Wohnung und 
Dienststätte …………. km 

Telefon dienstl. 

Reiseziel 

 

Zweck der Dienstreise 

 

An der Dienstreise sollen außerdem teilnehmen (Name, Vorname) 

 

Antrittstag 

 

Beginn Dienstgeschäft Ende Dienstgeschäft Voraussichtliche Rückkehr 

Notwendigkeit einer 

 Vorübernachtung 

 Nachübernachtung 

 

 Hotelbuchung gewünscht 

 Hotelbuchung gewünscht 

Bei mehrtägigen Dienstreisen: 

 tägliche Rückkehr 

 auswärtiges Verbleiben 

 

 

 Hotelbuchung gewünscht 

Die Dienstreise soll ausgeführt werden 

 mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln 

 Bus/Bahn 

 Flugzeug * 

 

 

 Ticketbuchung gewünscht 

 Ticketbuchung gewünscht 

Ich besitze ein(e)  

 Monats-/Jobticket  Bahncard 25  Bahncard 50  Bahncard 100 

 mit Dienstwagen   mit Dienstwagen und Fahrer 

 mit privatem Kraftfahrzeug/zweirädrigem Kraftfahrzeug 

 als Mitreisende/r im Kraftfahrzeug der/des 

 mit privatem Fahrrad 

*  Begründung/Bemerkung (z.B. bei Anreise am Vortag, oder Hinweise zur Buchung der Reisemittel) 

 
 
 

Vertreter/in, Sichtvermerk 

 

Bestätigung der Notwendigkeit der Dienstreise durch Vorgesetzten 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 
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Dienstreisegenehmigung 

 

 
……………………………………….. 
Dienststelle 

 
…………………………………… 
Ort 

 
…………………………. 
Datum 

 

1. 

Stellungnahme der Reisestelle 
 

 keine Bedenken 

 Änderungsvorschläge: 
 
 
 
2. 
Genehmigung 
 

 Die Dienstreise wird antragsgemäß genehmigt. 

 
 Die Dienstreise wird mit der Maßgabe genehmigt, dass 

 
      ein regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel 

           ein Flugzeug 

      ein Dienstkraftfahrzeug 

      ein Taxi 

     zu benutzen ist. 

 
      Wegstreckenentschädigung wird nach § 5 Abs. 1 LRKG gewährt 

           für die Benutzung eines privaten Kfz 0,30 €. 

           für die Benutzung eines privaten zweirädrigen Kfz 0,20 €. 

           für die Benutzung eines privaten Fahrrades 0,20 €. 

 
Begründung: 

 

___________________________________________________________________________________ 

3. 

zurück an Antragsteller 
 

Die Dienstreisegenehmigung bitte ich der Reisekostenrechnung beizufügen. 

 

 

 

……………………………………… 
Unterschrift 
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2311

Erlass für die Raumordnung, Bauleitplanung und 
Genehmigung von Einzelhandelsbetrieben und 
Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung

(Einzelhandelserlass Nordrhein-Westfalen)

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung 
– (Az. 52.10.03.02-EH-Erlass) – 

und 
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie 
- (Az. 51.13.05.02-EH-Erlass) – 

Vom 14. Dezember 2021 

1

Die Vorgaben und Empfehlungen gemäß der Anlage zu 
diesem gemeinsamen Runderlass (Ansiedlung von Ein-
zelhandelsgroßprojekten in Nordrhein-Westfalen) wer-
den zur Konkretisierung der Anforderungen an die 
Raumordnung, Bauleitplanung und Genehmigung von 
Einzelhandelsbetrieben erlassen. 

2

Die Anlage zu diesem gemeinsamen Runderlass wird in 
der elektronischen Fassung des Ministerialblatts (MBl. 
NRW.) veröffentlicht und ist darüber hinaus in der 
Sammlung des Ministerialblatts (SMBl. NRW.) unter 
https://recht.nrw.de abrufbar. Sie wird zudem in elektro-
nischer Form auf der Internetseite des für Bauen und 
Stadtentwicklung zuständigen Ministeriums sowie auf 
der Internetseite des für Raumordnung zuständigen Mi-
nisteriums zum Abruf veröffentlicht.

3

Dieser gemeinsame Runderlass tritt am Tag nach der Ver-
öffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der gemeinsame 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr 
– V.4  / VI A 1 – 16.21 – und des Ministeriums für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie – 322/323-30.28.17 – 
„Einzelhandelserlass NRW“ vom 22. September 2008 (n. 
v.) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1106

2604

Änderung des Runderlasses 
Abschiebungshaftrichtlinien 

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration

Vom 14. Dezember 2021

1

Im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales „Abschiebungshaftrichtlinien“ vom 8. Juni 2016 
(MBl. NRW. S. 430) wird in Satz  1 der Nummer  20 die 
Angabe „31. Dezember 2021“ durch die Angabe „30. Juni 
2022“ ersetzt.

2

Dieser Änderungserlass tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1106

6300

Dritte Änderung des Runderlasses 
„Kommunale Vergabegrundsätze“ 

Runderlass 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung

Vom 13. Dezember 2021

1

Der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung „Kommunale Vergabe-
grundsätze“ vom 28. August 2018 (MBl. NRW. S. 497), der 
zuletzt durch Runderlass vom 12. Juni 2020 (MBl. NRW. 
S.  355, ber. S.  450) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.  In Nummer  4.2 Satz  1 und Nummer  5.2 Satz  1 wird 
jeweils die Angabe „15 000“ durch die Angabe 
„25 000“ ersetzt.

2.  Nummer 6.3 wird folgt geändert: 

 a)  Buchstabe a wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 1 wird die Angabe „750 000“ durch 
die Angabe „1 000 000“ ersetzt. 

  bb)  In Nummer  2 wird die Angabe „1 250 000“ 
durch die Angabe „2 000 000“ ersetzt.

 b)  Buchstabe b wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 1 wird die Angabe „75 000“ durch 
die Angabe „100 000“ ersetzt. 

  bb)  In Nummer  2 wird die Angabe „125 000“ 
durch die Angabe „200 000“ ersetzt.

3.  In Nummer 10 Satz 2 wird die Angabe „2021“ durch 
die Angabe „2022“ ersetzt.

2 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2021 S. 1106

653

Durchführungshinweise
zur Bewertung von Pensionsverpfl ichtungen 

und Beihilfeverpfl ichtungen
Runderlass 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

– 304-48.01.02/30 – 244/21 –

Vom 13. Dezember 2021

1

Das Neue Kommunale Finanzmanagement in den Kom-
munen erfordert die Erfassung, Bewertung und Bilanzie-
rung aller Verpfl ichtungen der Kommune. Dazu gehören 
die Versorgungsanwartschaften der Beamtinnen und 
Beamten einer Kommune als Verpfl ichtungen des Dienst-
herrn, die in voller Höhe als Pensionsrückstellungen in 
der kommunalen Bilanz anzusetzen sind. Die Bewertung 
der Pensionsrückstellungen ist von den Kommunen un-
ter Beachtung des § 37 Absatz 1 und 2 der Kommunal-
haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 12. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 708) in der jeweils geltenden 
Fassung, im Folgenden KomHVO NRW genannt, und den 
folgenden Maßgaben vorzunehmen:

2

Als Beginn des Dienstverhältnisses ist der Zeitpunkt der 
erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis zu 
Grunde zu legen. Ein unmittelbar vorangegangener 
Wehr- oder Zivildienst ist dabei einem Beamtenverhält-
nis gleichzusetzen. Für Beamtinnen und Beamte der 
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Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt und der Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt kann allgemein auch 
das vollendete 19. Lebensjahr, für Beamtinnen und 
Beamte der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt all-
gemein das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn der 
Dienstzeit angesetzt werden. Für Beamtinnen und 
Beamte auf Zeit kann ausnahmsweise das vollendete 25. 
Lebensjahr als Beginn der Dienstzeit angesetzt werden.

3

Als Eintritt in den Ruhestand (Pensionierungsalter) gilt 
für Laufbahnbeamtinnen und -beamte die jeweilige ge-
setzliche Altersgrenze. Für Beamtinnen und Beamte auf 
Zeit kann unabhängig vom Einzelfall allgemein das 65. 
Lebensjahr als Zeitpunkt für den Eintritt in den Ruhe-
stand angesetzt werden.

4

Mögliche Ansprüche der Beamtinnen und Beamten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung sind nicht in die 
Bewertung einzubeziehen.

5

Bei einer Teilzeitbeschäftigung von Beamtinnen und 
Beamten soll für die Zukunft der aktuelle Teilzeitgrad 
und für die Vergangenheit der bisherige durchschnittli-
che Beschäftigungsgrad herangezogen werden. Sind 
diese Daten nicht verfügbar, so kann der Bewertung 
hilfsweise eine Vollzeitbeschäftigung zu Grunde gelegt 
werden. Bei einer Freistellung vom Dienst ist fi ktiv ein 
Beschäftigungsgrad von 50 Prozent anzusetzen.

6

Sofern an den Versorgungslasten der Kommune auch an-
dere Dienstherren aufgrund eines erfolgten Diensther-
renwechsels beteiligt sind, gilt Nachfolgendes:

6.1

Wenn der Dienstherrenwechsel und der Eintritt der Ver-
sorgung vor dem 1. Juli 2016 erfolgt ist, ist wie nachste-
hend zu verfahren: 

6.1.1

Bei dem abgebenden Dienstherrn ist die Erstattungsver-
pfl ichtung mit dem Barwert anzusetzen. Zur Ermittlung 
des zu erstattenden Anteils ist die Höhe der Versorgung 
auf Basis der beim abgebenden Dienstherrn maßgebli-
chen Besoldungsgruppe zu ermitteln und altersabhängig 
im Verhältnis der beim abgebenden Dienstherrn zurück-
gelegten zur, bis zum jeweiligen Versorgungsfall, mögli-
chen Dienstzeit zu gewichten. Die Erstattungsverpfl ich-
tung ist in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige 
Rückstellungen“ zu passivieren.

6.1.2

Bei dem aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pen-
sionsverpfl ichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstat-
tungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn 
ist mit dem Barwert nach Nummer 6.1.1 anzusetzen und 
in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Öffentlich-recht-
liche Forderungen“ zu aktivieren.

6.2

Sofern der Dienstherrenwechsel vor dem 1. Juli 2016 er-
folgt und der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, 
sind die dadurch entstehenden Ansprüche und Verpfl ich-
tungen aus dem Dienstherrenwechsel weiterhin bilanzi-
ell auszuweisen. Für die Barwertermittlung der Abfi n-
dungszahlung ist auf den Eintritt des Versorgungsfalles 
abzustellen. 

In diesen Fällen ist wie folgt zu verfahren: 

6.2.1 

Bei dem abgebenden Dienstherrn ist, soweit keine Zah-
lungsmitteilung von der Versorgungskasse vorliegt, zum 
Abschlussstichtag für die bestehende Verpfl ichtung zur 
Zahlung einer Abfi ndungszahlung eine sonstige Rück-

stellung zu bilden. Zur Barwertermittlung dieser Abfi n-
dungszahlung ist auf den Eintritt des Versorgungsfalles 
abzustellen. Die Berechnung der Abfi ndungszahlung er-
folgt unter Beachtung von § 101 Absatz 2 des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642) in der jeweils geltenden Fassung.

6.2.2

Bei dem aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pen-
sionsverpfl ichtung zu bilanzieren. Der Abfi ndungszah-
lungsanspruch gegenüber den abgebenden Dienstherren 
ist mit dem Barwert nach Nummer  6.2.1 zu aktivieren 
und in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Öffentlich-
rechtliche Forderung“ zu aktivieren.

6.3

Sofern ein Dienstherrenwechsel vor dem 1. Juli 2016 er-
folgt ist und ein weiterer Wechsel nach dem 1. Juli 2016 
erfolgte, müssen der abgebende und die früheren Dienst-
herren innerhalb von sechs Monaten nach der Unterrich-
tung über den erneuten Wechsel durch den aufnehmen-
den Dienstherrn eine Abfi ndung an diesen leisten. Wenn 
ein Dienstherrenwechsel nach dem 1. Juli 2016 erfolgt ist 
oder erfolgt, ist im Regelfall die Abfi ndung innerhalb 
von sechs Monaten nach Aufnahme bei dem neuen 
Dienstherrn zu leisten, §  99 Absatz  2 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes. Wenn in einem dieser Fälle der 
Wechsel vor dem Jahresabschlussstichtag erfolgt ist und 
die Abfi ndungszahlung erst nach dem Abschlussstichtag 
geleistet wird und noch keine konkrete Mitteilung über 
die Höhe der Abfi ndungszahlung vorliegt, sind bei dem 
abgebenden Dienstherrn Rückstellungen zu passivieren 
und bei dem aufnehmenden Dienstherrn entsprechende 
Forderungen zu aktivieren.

7

7.1

Die Verpfl ichtungen der Kommune zur Bewertung von 
Beihilfeverpfl ichtungen können als prozentualer Anteil 
an den Pensionsrückstellungen gemäß §  37 Absatz  1 
Satz 5 KomHVO NRW oder auf der Grundlage des Leis-
tungsdurchschnitts gemäß § 37 Absatz 1 Satz 9 KomHVO 
NRW angesetzt werden.

7.2

Alternativ kann die Bewertung von Beihilfeverpfl ichtun-
gen zur Berücksichtigung der mit zunehmendem Alter 
steigenden Krankheitskosten auf Basis von Kopfscha-
denprofi len erfolgen. 

7.3 

Wird der Barwert nach §  37 Absatz  1 Satz  9 KomHVO 
NRW ermittelt, ist Nachfolgendes zu beachten: 

Es ist der Durchschnitt der Leistungen im vorgenannten 
Zeitraum zu ermitteln. Der vorgenannte Zeitraum ist der 
nach §  37 Absatz  1 Satz  7 KomHVO NRW benannte 
Zeitraum, welcher die vorangehenden drei Haushalts-
jahre vor dem Jahresabschluss umfasst. Der Durch-
schnitt der Leistungen ist jedes Jahr neu zu ermitteln. 
Hierbei ist es nicht zu beanstanden, wenn nicht zwischen 
Leistungen an Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhege-
haltsempfänger und Leistungen an Hinterbliebene diffe-
renziert wird und beide Leistungen gleichermaßen in die 
Ermittlungen eingehen. 

Die Pfl icht zur Bildung von Rückstellungen in angemes-
sener Höhe nach § 88 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  666) in 
der jeweils geltenden Fassung gilt auch unter Berück-
sichtigung dieser alternativen Berechnungsmethode un-
verändert fort. Die zur Rückstellungsbildung gewählte 
Ermittlungsart muss ein zutreffendes Bild der voraus-
sichtlichen Inanspruchnahme vermitteln. 

7.4

Im Falle eines Dienstherrenwechsels ist zu beachten, 
dass die Beihilfeleistungen von dem aufnehmenden 
Dienstherrn vollständig zu tragen sind. Der abgebende 
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Dienstherr muss daher die bestehenden Beihilferückstel-
lungen aufl ösen und der aufnehmende Dienstherr muss 
für die übergegangene Beihilfeverpfl ichtung eine Rück-
stellung bilden. 

8

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2028 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1106

702

Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für 
die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen 

und der genehmigten Ersatzschulen
Runderlass 

des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Vom 14. Dezember 2021

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach der Maß-
gabe dieser Richtlinie und den allgemeinen haushalts-
rechtlichen Vorschriften des Landes, soweit im Rahmen 
dieser Richtlinie keine ergänzenden oder abweichenden 
Verwaltungsvorschriften erlassen werden, Zuwendungen 
zur Anbindung von öffentlichen Schulen gemäß § 6 Ab-
satz  3 und 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S.  596) geändert 
worden ist, der als öffentlich geltenden Schulen gemäß 
§ 124 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW und genehmigten 
Ersatzschulen gemäß §  100 Absatz  2 des Schulgesetzes 
NRW an das Telekommunikationsnetz.

Insbesondere gelten die §§  23 und 44 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S.158), die zuletzt durch Arti-
kel  1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. 
S.  1030) geändert worden ist und die dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften in der Fassung vom 10. Juni 
2020 (MBl. NRW. S. 309) sowie die §§ 48, 49 und 49a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) 
geändert worden ist, soweit nicht in dieser Richtlinie Ab-
weichungen zugelassen worden sind. 

1.2 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf 
Grundlage ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Förderfähig ist primär die leitungsgebundene Anbin-
dung von Schulgebäuden durch einen Netzbetreiber an 
das Telekommunikationsnetz, um eine dauerhafte Breit-
bandversorgung von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde 
symmetrisch (Gigabitnetz) am Schulgebäude zu gewähr-
leisten. Ausgegangen wird von der jeweils am Schulge-
bäude ankommenden Bandbreite.

3
Zuwendungsempfänger

3.1

Antragsberechtigt ist der Träger der Maßnahme, der für 
die Abwicklung der Fördermaßnahme verantwortlich ist. 

3.2.

Als Träger von Maßnahmen können in ihrer Eigenschaft 
als Schulträger Gemeinden, Gemeindeverbände sowie 
kommunale Zweckverbände, Stiftungen, Innungen, 
Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern 
und Landwirtschaftskammern sowie Träger von geneh-
migten Ersatzschulen gefördert werden. 

4

Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Der Antragsteller hat die fehlende oder unzureichende 
Breitbandversorgung des Schulgebäudes (weniger 1 Gi-
gabit pro Sekunde symmetrisch) unter Berücksichtigung 
der Ausbauabsichten der Netzbetreiber für die nächsten 
18 Monate nachzuweisen (Nummer 4.2). 

4.2

Die Ausbauabsichten der Netzbetreiber gemäß Num-
mer 4.1 sind unter Hinweis auf den geplanten Anschluss 
der Schule über eine Abfrage bei allen in der Gemeinde 
des Schulstandortes tätigen Telekommunikationsunter-
nehmen zu erheben. Die Auswertung und das Ergebnis 
der Abfrage sind dem Förderantrag in Form eines Akten-
vermerkes beizufügen. Das Ergebnis der Abfrage darf 
zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als zwölf 
Monate sein. Falls ein Netzbetreiber einen eigenwirt-
schaftlichen Ausbau ankündigt, ist eine Förderung aus-
geschlossen. 

4.3

Zur Auswahl eines geeigneten Netzbetreibers hat der 
Träger ein offenes, transparentes und diskriminierungs-
freies Vergabeverfahren unter Wahrung des Grundsatzes 
der Technologieneutralität und unter dem Vorbehalt ei-
ner späteren Förderung durch das Land durchzuführen. 
Dem Förderantrag sind die Vergabeunterlagen und der 
Vergabevermerk beizufügen. Aus den Vergabeunterlagen 
müssen mindestens die Ausgaben je Schulgebäude er-
sichtlich sein.

4.4

Ausgehend von dem künftigen Bedarf muss eine Min-
destübertragungsrate von 1 Gigabit pro Sekunde Sende- 
und Empfangsgeschwindigkeit je Schule erreicht wer-
den.

5

Art, Umfang und Höhe der Förderung

5.1

Die Zuwendung für die Anbindung einer Schule an ein 
gigabitfähiges Telekommunikationsnetz nach Nummer 2 
wird als Projektförderung im Wege der Anteilfi nanzie-
rung als nicht rückzahlbare Zuwendung (Zuschüsse für 
private Zuwendungsempfänger und Zuweisungen für öf-
fentliche Zuwendungsempfänger) auf Basis der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben (Ausgabenbasis) gewährt.

5.1.1

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben des von einem 
Netzbetreiber realisierten und in Rechnung gestellten 
Anschlusses für die Schulgebäude. 

Sofern der Antragsteller den Anschluss der Schulge-
bäude an ein gigabitfähiges Telekommunikationsnetz 
selber realisiert, sind die Kosten für die Errichtung oder 
den Ausbau eigener Kommunikationsverbindungen bis 
zur Anbindung an ein gigabitfähiges Telekommunikati-
onsnetz zuwendungsfähig. In diesem Fall sind die nach 
der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentli-
chen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. 1953 
Nr.  244), die zuletzt durch Artikel  70 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2010 (BGBl. I S 1864) geändert worden ist, 
ermittelten Selbstkosten zuwendungsfähig, mit Aus-
nahme des kalkulatorischen Gewinns.
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5.1.2

Die Höhe der Förderung für die Anbindung einer Schule 
an ein gigabitfähiges Netz beträgt 90 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, bei Schulen in kommunaler 
Trägerschaft 80 Prozent.

Die Höhe der Förderung für die Anbindung einer Schule 
an ein gigabitfähiges Netz beträgt 100 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben bei Kommunen ohne ausge-
glichenen Haushalt und ohne genehmigtes Haushaltssi-
cherungskonzept (Nothaushaltskommunen einschließlich 
überschuldeter Kommunen), bei Kommunen ohne ausge-
glichenen Haushalt mit genehmigtem Haushaltssiche-
rungskonzept und bei Kommunen, die Konsolidierungs-
hilfen nach dem Stärkungspaktgesetz erhalten.

5.2

Die Höhe der Zuwendung des Landes nach Nummer 2 ist 
insgesamt auf 300 000 Euro pro Schulgelände be-
schränkt.

5.3

Die Zuwendung darf mit anderen Förderungen für die-
selben Ausgaben nicht kumuliert werden.

6
Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen

6.1

Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall, dass der geförderte Anschluss innerhalb ei-
nes Zeitraums von sieben Jahren oder bis zur Aufgabe 
des Schulgebäudes innerhalb von sieben Jahren nicht 
mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet 
wird. 

6.2

Bei der Antragstellung ist durch den Antragsteller eine 
Zustimmung zur Veröffentlichung aller relevanten Pro-
jektangaben zu geben. 

6.3 

Kommunalen Zuwendungsempfängern sind die Allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung an Gemeinden (GV) – (ANBest-G) zu be-
aufl agen, nicht kommunalen Zuwendungsempfängern 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P).

7 
Verfahren

7.1 
Antragsverfahren

Die Zuwendungen nach dieser Richtlinie sind bei der 
örtlich zuständigen Bezirksregierung (Bewilligungsbe-
hörde) zu beantragen. 

7.2 
Bewilligungsverfahren

Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag 
durch Bescheid.

7.3 
Auszahlung

Die Förderung für die Anbindung nach Nummer 5.1 wird 
nach den VV beziehungsweise VVG zu § 44 LHO ausge-
zahlt. 

7.4

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, zur Prüfung des 
Antrages oder des Verwendungs nachweises externe 
Sachverständige zu beauftragen, denen außerhalb der 
Unterrichtszeiten ein uneingeschränkter Zugang zur 
Prüfung der Breitbandversorgung zu gewähren ist.

7.5 

Sonstige zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbeschei des und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die VV beziehungsweise VVG 
zu §  44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Abwei-
chungen zugelassen werden.

 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2022 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1108

702

Änderung der Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen für die Umweltwirtschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Gemeinsamer Runderlass
 des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz
 61.18.00.02 

und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

Vom 10. Dezember 2021

1

In Nummer 7 des gemeinsamen Runderlasses des Minis-
teriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz und des Ministeriums für In-
novation, Wissenschaft und Forschung vom 25. März 
2015 (MBl. NRW. S. 281), der durch Runderlass vom 12. 
Mai 2021 (MBl. NRW. S. 303) geändert worden ist, wird 
die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die Angabe „30. 
Juni 2022“ ersetzt. 

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1109

7129

Aufhebung der Geruchsimmissions-Richtlinie 

Runderlass 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz
-V-4-61.11.08.06-0004064

Vom 7. Dezember 2021

1

Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
5. November 2009 (MBl. NRW. S.534) wird aufgehoben.

2

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 
2021 in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1109
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Änderung der Förderrichtlinien Wolf
Runderlass 

des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz 

III–4 – 63.06.01.03

Vom 6. Dezember 2021

1

Der Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 
3. Februar 2017 (MBl. NRW. S.  85), der zuletzt durch 
Runderlass vom 17. März 2020 (MBl. NRW. S. 259) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 2.4.1.2 Satz 2 wird die Angabe „bis zum 
17. September 2020 oder“ gestrichen.

2.  In den Nummern 2.6.2 und 3.6.2.1 werden jeweils die 
Wörter „die Bezirksregierung“ durch die Wörter „der 
Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen als Landesbeauftragter“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

– MBl. NRW. 2021 S. 1110

8053

Änderung des Erlasses „Benutzungsordnung der 
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des 

Landes Nordrhein-Westfalen“
Runderlass 

des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

– 91.16.06.04 –

Vom 31. Dezember 2021

1

Die Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, Inte-
gration und Soziales „Benutzungsordnung der Landes-
sammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nord-
rhein-Westfalen“ vom 22. November 2016 (MBl. NRW. 
S. 809) wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer  1.1 wird die Angabe „(AtG)“ durch die 
Wörter „vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden AtG,“ ersetzt.

2.  Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „§  7 Abs.  1 Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV)“ wird durch die Wörter „§  12 
Absatz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 27. Juni 
2017 (BGBl.  I S.  1966) in der jeweils geltenden 
Fassung, im Folgenden StrlSchG,“ ersetzt.

 b)  Die Angabe „Telefon (02461) 4449“ wird durch 
die Angabe „Telefon (0221) 147-4982“ ersetzt.

3.  In Nummer  1.3 wird die Angabe „der StrlSchV“ 
durch die Angabe „dem StrlSchG“ ersetzt.

4.  In Nummer  1.4.1 wird die Angabe „§  76 Absatz  4 
StrlSchV“ durch die Angabe „§  5 Absatz  4 der 
Atomrechtlichen Entsorgungsverordnung vom 29. 
November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2172) in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden AtEV,“ ersetzt.

5.  In Nummer  1.4.2 wird die Angabe „§  76 Absatz  5 
StrlSchV“ durch die Angabe „§  5 Absatz  5 AtEV“ 
ersetzt.

6.  In Nummer  1.5 Satz  1 wird die Angabe „§  76 Ab-
satz  5 StrlSchV“ durch die Angabe „§  5 Absatz  4 
und 5 AtEV“ ersetzt.

7.  In Nummer  1.7 wird die Angabe „§  76 Abs.  6 
StrlSchV“ durch die Angabe „§  5 Absatz  6 AtEV“ 
ersetzt.

8.  In Nummer  2.1.1 Satz  5 wird die Angabe „X 
StrlSchV, Teil A, Nummer  2 „Bezeichnung des Ab-
falls““ durch die Angabe „zur AtEV, Teil B, Tabelle 3 
„Abfallart““ ersetzt.

9.  In Nummer 2.2.3.1 Satz 1 wird die Angabe „§§16 bis 
18 StrlSchV“ durch die Angabe „§§  27 bis 29 
StrlSchG“ ersetzt.

10.  In Nummer 3.2.4 Satz 2 werden die Wörter „Es dür-
fen keine organischen Bestandteile (zum Beispiel Al-
kohole, Ketone, Ester, halogenierte Kohlenwasser-
stoffe), die wassergefährdende Eigenschaften im 
Sinne des §  19 Wasserhaushaltsgesetz besitzen,“ 
durch die Wörter „Organische Bestandteile (zum 
Beispiel Alkohole, Ketone, Ester, halogenierte Koh-
lenwasserstoffe) mit wassergefährdenden Eigen-
schaften dürfen nur bis zu 1 Vol%“ ersetzt.

11.  In Nummer 3.3.3.3 Satz 1 wird die Angabe „III, Ta-
belle 1, Spalte 4“ durch die Angabe „4, Tabelle 1, 
Spalte 5“ ersetzt.

12.  In Nummer  3.7.3 wird die Angabe „IX“ durch die 
Angabe „10“ ersetzt.

13.  In Nummer 4 Satz 1werden die Wörter „und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft“ gestrichen.

15.  In der Anlage 1 wird die Angabe „Telefon 02461-
4449“ durch die Angabe „Telefon 0221- 147 4982“ 
ersetzt.

16.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In der vierten Spalte der Tabelle wird die Angabe 
„480“ durch die Angabe „700“, die Angabe „1 
390“ durch die Angabe „1570“, die Angabe „910“ 
durch die Angabe „960“ und die Angabe „1 230“ 
durch die Angabe „1 500“ sowie in der fünften 
Spalte die Angabe „7 940“ durch die Angabe 
„8 860“, die Angabe „4 900“ durch die Angabe 
„5 870“, die Angabe „690“ durch die Angabe 
„860“, die Angabe „450“ durch die Angabe „670“, 
die Angabe „1 390“ durch die Angabe „1 570“, die 
Angabe „910“ durch die Angabe „960“, die An-
gabe „2 700“ durch die Angabe „3 130“ und die 
Angabe „1 230“ durch die Angabe „1 500“ ersetzt. 

 b)  Die Angabe „2017“ unterhalb der Tabelle wird 
durch die Angabe „2022“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2021 S. 1110

II.

Ministerpräsident

Honorarkonsularische Vertretung 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland in Paderborn
Bekanntmachung 

des Ministerpräsidenten
M 2 – 01.51-1/21

Vom 14. Dezember 2021

Die Bundesregierung hat Frau Susan Barbara Speller 
am 9. Dezember 2021 das Exequatur als Honorarkonsu-
lin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland in Paderborn erteilt. 

Der Konsularbezirk umfasst das Land Nordrhein-West-
falen.

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen 
Vertretung: 
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Bielefelder Straße 53 (Normandy Baracks, Building 78),
33104 Paderborn-Sennelager
Tel.: 05254 9822254
Email:  https://www.gov.uk/contact-consular-services-

germany
(Kontaktformular)
Öffnungszeiten: Di und Mi 14:00 bis 18:00 Uhr

– MBl. NRW. 2021 S. 1110

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Investitionsprogramm 2021 
und sonstige Krankenhausmaßnahmen

des Landes Nordrhein-Westfalen
 Bekanntmachung 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 12. November 2021

Nach § 19 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Gesetz 
vom 9. März 2021 (GV. NRW. S. 272, ber. S. 394) geändert 
worden ist, wird für das Jahr 2021 folgendes Investiti-
onsprogramm aufgestellt und veröffentlicht:

1 Zur Finanzierung ste-
hen folgende Mittel zur 
Verfügung:

1.1 Errichtung von Kran-
kenhäusern (Neubau, 
Umbau, Erweiterungs-
bau) einschließlich der 
Erstausstattung mit den 
für den Krankenhausbe-
trieb notwendigen Anla-
gegütern sowie der Wie-
derbeschaffung von An-
lagegütern mit einer 
durchschnittlichen Nut-
zungsdauer von mehr 
als 15 Jahren (Baupau-
schale; § 18 Absatz 1 
Nummer 1 des Kran-
kenhausgestaltungsge-
setzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen)
- Ausgabemittel – laut 
Haushaltsansatz 217 000 000,00 Euro

1.2 Pauschale Förderung 
kurzfristiger Anlagegü-
ter 

gemäß §§ 17 und 18 Ab-
satz 1 Nummer 2 des 
Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfa-
len
- Ausgabemittel – laut 
Haushaltsansatz 347 000 000,00 Euro

Forderungen für 2020 0,00 Euro

564 000 000,00 Euro

1.3 Mögliche Förderung der 
Investitionskosten durch 
besondere Beträge ge-
mäß § 23 des Kranken-
hausgestaltungsgesetzes 
des Landes Nordrhein-
Westfalen

- Ausgabemittel – laut 
Haushaltsansatz 7 000 000,00 Euro

571 000 000,00 Euro

1.4 Einzelförderung von In-
vestitionen 

gemäß § 21a des Kran-
kenhausgestaltungsge-
setzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen
- Ausgabemittel – laut 
Haushaltsansatz 100 000 000,00 Euro

Ausgabemittel insge-
samt 671 000 000,00 Euro

2 Für die Berechnung der jährli-
chen Pauschalbeträge nach § 18 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 des 
Krankenhausgestaltungsgeset-
zes des Landes Nordrhein-West-
falen werden nach der Verord-
nung über die pauschale Kran-
kenhausförderung vom 18. März 
2008 (GV. NRW. S. 347), die 
durch Verordnung vom 12. Mai 
2009 geändert worden ist (GV. 
NRW. S. 323) die aus der Anlage 
A ersichtlichen Pauschalen für 
die folgenden Werte festgesetzt:

2.1 Fallwert:
2.1.1 gemäß § 2 Absatz 2 41,21 Euro 
2.1.2 gemäß § 2 Absatz 3 66,403 Euro
2.2 Tageswert
2.2.1 gemäß § 3 Absatz 2 2,568 Euro
2.2.2 gemäß § 3 Absatz 3 3,952 Euro

3 

Für die unter Punkt 1.4 genannte Einzelförderung von 
Investitionen wird ausgewiesen 

- Anlage B -

3.1 

Die Förderschwerpunkte für das Jahr 2021 lauten:

Das Fördervorhaben dient der Stärkung der geburtshilf-
lichen Versorgung (Förderkriterium 1)

Das Fördervorhaben dient der Stärkung der Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen (Förderkriterium 2)

3.2 

Die Möglichkeit auf Einzelförderung kann gesteigert 
werden, wenn das Fördervorhaben im Zusammenhang 
mit hebammengeleiteten Kreißsälen steht. 

4 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dem Kranken-
hausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
entsteht nach §  19 Absatz  2 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalenerst mit 
der schriftlichen Bewilligung der Fördermittel. 
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Gemeindeprüfungsanstalt

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

zum 31. Dezember 2020
Bekanntmachung 

der Gemeindeprüfungsanstalt

Vom 13. Dezember 2021

1
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Aufgrund der §§ 1 Absatz 3, 5 Absatz 1 und 9 Absatz 1 
und 2 des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes vom 
30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), in der zurzeit gelten-
den Fassung, in Verbindung mit §§  95 fortfolgende der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S.  666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der 
Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen, im Folgenden gpaNRW, mit Beschluss 
vom 1. Dezember 2021 den geprüften Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2020 festgestellt. 

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2020 beläuft sich auf 64 425 267,21 Euro (siehe An-
lage 1). Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahres-
ergebnis von 611 592,50 Euro ab (siehe Anlage 2). Die 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln nach 
der Finanzrechnung beläuft sich auf  -2 885 838,43 Euro 
(siehe Anlage 3).

2
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2020

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der La-
gebericht für das Haushaltsjahr 2020 wurden auf Be-
schluss des Verwaltungsrates der gpaNRW vom 3. Juni 
2020 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, 
Essen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. Er hat folgenden Wortlaut:

 „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprü-
fers

 An die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
Anstalt öffentlichen Rechts, Herne

PRÜFUNGSURTEILE

 Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen Anstalt öffentlichen Rechts, 
Herne — bestehend aus der Bilanz, Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfi nanzrech-
nungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden — geprüft. 

 Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemein-
deprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Anstalt öffentli-
chen Rechts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW), der Kommunalhaushalts-
verordnung (KomHVO NRW) sowie den ergänzenden 
Regelungen im Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der gpaNRW zum 31. Dezember 2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit §  317 HGB und 
§  102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG 
DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspfl ichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRE-
TER UND DES VERWALTUNGSRATS FÜR DEN JAH-
RESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landes- und 
kommunalrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der gpaNRW vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
— beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der gpaNRW zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der gpaNRW zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
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wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinfl ussen.

Während der Prüfung üben wir pfl ichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

•  identifi zieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
gpaNRW abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der der gpaNRW zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpfl ichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifi zieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die gpaNRW 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
gpaNRW vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der gpaNRW.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Essen, 2. September 2021

BDO AG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Fritz Engel
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“

3
Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 mit seinen 
Anlagen, der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 
und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2020 mit seinen Anlagen 
und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 wurden 
gemäß §§ 12 Absatz 1 und 2 des Gemeindeprüfungsan-
staltsgesetzes und §  96 Absatz  2 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen dem Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 2. Dezem-
ber 2021 angezeigt.

Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum 31. 
Dezember 2020, inklusive Teilergebnis- und Teilfi nanz-
rechnungen, Anhang und Lagebericht, kann im Internet 
unter der Adresse http://www.gpa.nrw.de eingesehen 
werden.

Herne, den 13. Dezember 2021

Der Präsident der gpaNRW
gez. Heinrich B ö c k e l ü h r
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